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vember 1856), jowie durch die Bewäfferungsanlagen bei Mocrau und im Königs- 
wiejer Forfte ausgeführt worden. Die im Schwarzwafjerthale vorgenommene 
Troctenlegung des Squirawener Bruches, die am Schodnofee und von Kaltfpring 
bis Neumühl geplanten Melivrationen, ferner die Ableitung des Schwarzwaijer- 
Niefelfanals nach den 5,33 qkm umfaffenden ftkalifchen Niefehvtefen im Königs- 
wiejer Forfte werden bei der Flußbejchreibung (2. Abth. 5. Kap.) betrachtet. An 
diefer Stelle find daher nur die übrigen Meltorationen furz anzuführen. 

Die Melivrationsfozietät im Neckwarzthale umfaßte nur den oberen Theil 
der umfangreichen Brücher diefes Bachgebietes, wogegen die beabfichtigte Fort- 
fegung nicht zur Ausführung gelangt tft. Die in den fünfziger Jahren bewirkte 
Begradigung des oberen Neckwarz jollte die Borfluth verbejern, und die A- 
lage von Staudämmen und Staufchleufen nebjt dem Grabennege follte eine ge- 
vegelte Be- und Entwäfjerung ermöglichen. Da aber die Folgeeimrichtungen 
unterblieben, feine Düngung der trocdengelegten Torfwiefen vorgenommen, die 
Grabenreinigung unterlafien und die Bedienung der von den Ortfchaften weit 
entfernten Stauanlagen nicht vrduungsmäßig bewirkt wurde, außerdem auch der 

Wafjervorrath für die Ueberftauung zu gering war, jo brachte das Unternehmen 
nicht den gewünfchten Erfolg und wurde nach langen Verhandlungen 1895 auf- 
gelöft. Unter Verzicht auf die Bewäfjerungsvorkehrungen beabfichtigt man, die 
inzwifchen völlig verfallenen wichtigften Gräben neu heuzuftellen und den Waffer- 
ipiegel des Neckwarz im erforderlichen Maße zu jenfen. — Auch die 1846 zur 
Beriefelung fiskaliicher Wiefen bei Buftki (1,15 qkınm) ausgeführte Ableitung 
eines Niefelfanals aus dem Nectwarz bei Mocrau blieb ohne Erfolg, weil dev 
jpäter verkaufte Kanal nicht unterhalten wird und allmählich verfandet. Daß 
die Entwäfjerung des 1,5 qkm großen Bruches bei Gotthelf (N.-Brufiy) im 
Süden der Necdwarz Mündungftrede in Ausficht genommen tft, jet beiläuftg ex- 
wähnt. — Zum unteren Schwarzwafjergebiete gehört die Entwäfjerungsgenofjen- 

ichaft in Siemfau (weftlich von Lubfee) für die Vertiefung und Erweiterung der 
von früher her vorhandenen Vorfluthgräben, welche nach dem Bukowizer Mihlen- 
fließe (Wirwafließe) abwäfjern. Die geplante Tieferlegung der nördlich hiervon 
gelegenen Seengruppe, deren Abfluß durch das Mukrzfließ erfolgt, tft an dem 
Widerfpruche der Staatzforftverwaltung gefeheitert, die eine nachtheilige Senkung 
de8 Grundwafjeritandes im Lindenbufcher Forfte befürchtete. 

5. Bewaldung. 

Das Schwarzwafjergebiet bildet den am dichteften und beften bewaldeten 
Theil des preußifchen Weichjelftromgebiets. Von der 744 qkm großen Wald: 
fläche befinden fich mm 0,8 °/0 im Gemeinde- und 8,9 °%% im Brivatbefit, da- 
gegen 90,3 °%% im Befise des Staates. Von den ausgedehnten Forjten der 
Tucheler Heide und Kafjubei gehören ganz oder großentheils hierher die Reviere 
der Oberförftereien Hagen, Bülowsheide, Ofche, Charlottenthal, Lindenbufch, 

Zunkerhof, Königsbruch, Ezerst, Wildungen, Hagenort, Ofonin, KRönigswiefe, 

Lorenz, ferner größere Theile von Wilhelmswalde, Wirtdy und Buchberg, jowie 

Eleine Theile von Sullenfchin und Zerrin. Das Nadelhol; umfaßt 97,6 °/o,


